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A l lo  R e c h t e  V o rb e h a lte n

Der Heiiiiatsclmtz im Lichte (1er Kultur
R e v i s i o n i s t i s c h e  G e d a n k e n  zu m  H e i m a t s c h u t z g e s e t z  von Heinrich Schmieden

Fort und fort bewegt der H eim atsckutzgedanke in weiten 
Kreisen die öffentliche Meinung. J e  m ehr sich aber seine 

W irkungen im Lande fühlbar machen, um so tiefer worden alle 
Organe unserer fachm ännischen W elt davon berührt. G ilt es 
doch n icht allein gew isse Spannungen auszugleichen, die dabei 
zwischen den einzelnen Interessengruppen unausbleiblich sind, 
sondern auch der in F luß befindlichen Bewegung zu steuern, 

. dam it sieh ih r anfänglich gesunder Sinn n icht in das Gegenteil 
verkehrt. E s zeig t sich oben, daß man der M itw irkung der 
Bauleute, die beim Zustandekom m en der Bewegung und ihrer 
gesetzlichen Schutzm aßrogein durchaus n ich t ihrer B edeutung 
entsprechend gehört worden sind, zu  einer lebendigen A rbeit 
für das H eim atbild ganz außerordentlich bedarf. Schon schwellen 
Gegenbewegungen an, die aus oft sehr berechtigten w irtschaft
lichen Interesson heraus auf eine formalo Revision des H eim at
schutzgesetzes drängen und diese aller V oraussicht nach auch 
durchsetzen werden. D er Augenblick, is t  also für uns gekommen, 
um zu sorgen, daß je tz t  ganze A rbeit gem acht wird, und daß 
n ich t durch entw aige Aenderungen a n s ta tt  einer V erbesserung 
im Sinne der K u ltu r lediglich eine V erschiebung der Chancen 
nach der w irtschaftlichen Seite e in tritt. Dabei is t  es nötig  
hervorzuhebon, daß-auch uns B auleute der gleiche, dem H eim at
bilde zugew andte Grundgedanke beherrschen wird, und daß eine 
M einungsverschiedenheit nur in der W ahl der M ittel bestehen 
kann und in dem für deren W irkung  zugestandenen Zeiträum e.

Von der M einung ausgehend, es handle sich bei dem H eim at
schutzgedanken um eine K ulturbew egung von bleibender Be
deutung, h a t die S taatsreg ierung  ihm durch das Gesetz vom 
15. J u li  1907*) über die bisherigen Bestim m ungen hinausgehende 
K raft verliehen. Dies Gesetz g reift wie ich zeigen, wrerde in die 
Interessen der A rchitektenschaft unm ittelbar ein. Daß ein der
artiges Gesetz aber auch der Bewegung als solcher einen außer
gewöhnlichen R ückhalt verleihen m ußte, lieg t auf der H and; und 
wenn w ir heute auf der W ach t sind, um diese ganzo Bewegung 
in richtigen Bahnen zu erhalten, so is t  m ittelbar auch dabei das 
Gesetz beteiligt. W ollen w ir nun  seine B erechtigung einer k ri
tischen B e trach tung  unterziehen, so können w ir nicht umhin, 
unsere Sonde zunächst an der F rage anzulegen, die den A us
gangspunkt für das Gesetz bildet:

„ Is t der H eim atschutz eine K ulturbew egung?“ Sehen w ir 
zu, wie es dam it steht! Es wird sich dabei sofort zeigen, daß 
gewisse G rundvoraussetzungen meiner A nschauung die gleichen 
sind, wie die der H eim atschutzbestrebungen.

Die Geschichte der werdenden K u ltu r leh rt uns, daß die 
W urzeln ihres Lebens beherrscht worden von den Bedingungen

.*) Preuß. G esetzsamm lung Nr. 35v S.;260. u . -261.

der W irtschaft, ohne selbst von diesen Bedingungen auszu
gehen. D as Entscheidende für ih r W erden bleibt vielm ehr eine 
selbständige K raftäußerung: Die schöpferische A rbeit .des
Menschen. Sie is t  es, die ihn über dio Grenzen seiner Mensch
lichkeit h inaushebt zu den Höhen der Religion, der W issen
schaft, der K unst. Und wenn w ir ihre Spuren rückw ärts ver
folgen, so führen sie uns organisch über zur ewig uner
schöpften N atur, aus der diese K raft quillt, zum Kosmos. So 
haben denn auch alle ku ltu rtragendeu  großen menschlichen
W erke einen kosm ischen Zusam m enhang, der es aussehließt, 
dem einen wie dem anderen einzeln gerecht zu werden, ohne 
auch zugleich jenen großen Zusam m enhang im Geiste her
zustellen.

W ie ein Axiom s te h t sonach vor uns der Gedanko, daß 
jede große K u ltu r m it N otw endigkeit zu einem G leich tritt aller 
geistigen K räfte führen muß, den w ir auf unserem  besonderen 
Fachgebiet als den einheitlichen Stil eines geschlossenen K u ltu r
kreises kennen g e le rn t haben.

W o die E inheitlichkeit des Gefüges sich zu lockern be
g inn t, da sehen w ir imm er wieder schöpferische K räfte hervor
treten , deren A usdrucksform  etw as Gewachsenes h a t , . K räfte, 
die es vermögen, der W eiterentw icklung zur S tile inheit neue 
Bahnen zu erschließen. W ie also der Baum  seine W urzeln, 
diese den Keim zum A usgangspunkt haben, und der Keim wieder 
vom Baum e stam m t, und n ich t aus sich selbst heraus, so ist 
es ein Unding, an irgend einem A bschnitt unserer Entw icklung 
etw as voraussetzungslos Neues — eine In itia tivk ’unst, wie das 
wohl ausgedrückt worden is t  — zu erw arten. D as W esen aller 
w ahren Entw icklungsreihen ru h t vielm ehr in der Tradition, 
innerhalb deren die Schöpfungen organisch vorbereite t entstehen.

I wie Blüten am Baume.
Niemand wird leugnen, daß der stilistische E ntw ick lungs

gang aufs allorstärkste  am W erden des Heim atbildes beteilig t 
w ar, auch dort, wo politische V erhältnisse eine frem dländische 

' U ebertragung  des S tils herbeiführten: Die übertragene B au
weise w ächst auch im neuen L ande sofort weiter, ohne als 

j  landfremd verdam m t zu werden. Dies bew eist dann im Sinne 
I des V orgesagten, daß eine im allgemeinen gleichartige K u ltu r 
i sie aufnahm, um sie oft se ih s t' über Stam m esversebiedenheiteii 

im wesentlichen hinw egzutragen. A uch scheint m ir daraus zu 
! folgen, daß es wiederum nur K u ltu rk räfte  sein können, die der 
| H eim at das geschlossene Gepräge der K ulturen tw ick lung  wieder- 
I geben können, das sie ih r  einst aufgedrückt hatten. Kann es 

schon an sich zweifelhaft sein, ob es zweckmäßig ist, der A us
w irkung solcher K räfte gesetzlich nachzuhelfen, so muß jede 
B erechtigung dafür hinfallen, wenn etw a diese K räfte n icht als 
A usdruck  einer K ulturbew egung angesproehen werden dürften.
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W enn B oetticher die Bauw eise, Semper den Baustoff für 

das Entscheidende in  der S tilbildung e rk lä rt haben, so sind 
diese nahe verw andten Gedanken n u r auf der bisher entw ickelten 
G rundanschauung verständlich. H eute beliebt m an indessen, 
jene Gedanken aus dem Zusam m enhang zu reißen, und z. B. 
von dem E in tre ten  des Eisenbetons in die B autechnik nach dem 
Rezept früherer V orgänge unm ittelbar einen S til zu erw arten. 
Man übersieht dabei, daß der S til n ich t als D ing an sich be
tra c h te t werden darf, sondern lediglich als eine Teilerscheinung 
der allgemeinen K ultur. Indessen b rauch t man im Interesse 
des Heim atbildes n ich t von jeder Z eit einen S til zu fordern 
wie ihn B oettichers verstand , und kann zunächst viel für 
gewonnen halten, wenn uns eine einheitliche Form ensprache 
w iedergesehenkt sein sollte. Zweifellos wird ein darauf gerich
te tes  Streben den Boden bereiten, auf dem einst nach vielleicht 
großen politischen Umwälzungen und u n te r dem Zwange einer 
das Geistesleben in seinen Grundtiefen beherrschenden Bauaufgabe 
ein neuer g roßer Stil im Sinne B oettichers ersteh t. Ganz dem
entsprechend erhob sich einst nach der germ anoröm ischen G eistes
berührung aus einer einheitlichen Form onspracho an der Hand 
sakraler Bauaufgaben in fließender Entw icklung der S til des 
M ittelalters. Sicher ist, daß die Grundlage fü r eine neue große 
Entw icklung im Keime bereits vorhanden ist. A uf allen Ge
bieten unseres Faches machen sich alte K ulturüberlieferungen 
wieder fühlbar; S tädtebau, M onum entalgestaltung, R aum kunst 
sind in A nknüpfung an alte  E rrungenschaften  uus als selbständige 
K unstw erte wieder bew ußt und unserer hochentwickelten Zivili
sation d ienstbar geworden. E tw as Großes künd ig t sich an. Es 
fohlt n u r noch der G leichtritt, die Zusam m enfassung im Stil.

E rkannten  w ir somit, daß das V orhandensein eines Z eitstils 
dor eine w ichtige F ak to r für das W erdon des H eim atbildes ist, so 
m üssen uns alle Bestrebungen der W iederanknüpfung an einen 
S til sehr willkommen sein. Daß der Faden einer stilistischen 
Tradition abgerissen war, das fühlte man allgemein bereits vor 
dem Einsetzen der sogenannten modernen Bewegung, die als 
eine Folge jener E rkenntnis und zugleich als die B estätigung  
ihrer R ichtigkeit angesehen werden muß. A useiuandergehen 
können die Meinungen nur über den Z eitabschnitt, in dem die 
T radition zu wirken aufgehört h a t und über den P unk t, an dem 
sonach eine W iederanknüpfung geboten scheine. W ährend es 
Leute gib t, die z. B. eine Ueborlieferung glauben bis in die Zeit j 
der E rbauung  des K unstgew erbem useum s in Berlin verfolgen zu ; 
können, wollen andere nicht über „um 1800“ hinauskommen, und 
betrachten womöglich die Schinkelsche Z eit als eine im Sinne 
des S tils unfruchtbare, gewisserm aßen w issenschaftlich kon
s tru ie rte  E rscheinung, die nur landfremde W erte  geschaffen habe. 
In  d ieser R atlosigkeit is t  der R uf vielfach beachtet worden, daß 
nur eine autochtono in itia tive R egung w eiterführen könne.

L assen  w ir indessen ein U rte il über den Z eitpunkt des 
A bbruchs der U eberlieferung dahingestellt, und erheben w ir uns 
zu dem tröstlichen  Glauben, daß unserer Z eit unmöglich jene 
starken, schöpferischen C haraktere fehlen können, die zu allen 
Zeiten vorhanden waren, und die heute im stande wären, uns die 
so s ta rk  verlangte Zusam m enfassung zum S til zu leisten. W ir 
haben erkann t, daß die im Gefüge gelockerte E inheit die besten 
Vorbedingungen für das E insetzen solcher K räfte b ietet, und dürfen 
ihren A usdruck auch schon in einer Reihe von W erken finden, die 
sich über die Menge um m ehr als H aupteslänge emporroeken, die 
aber k la r zu bewerten dor nahe A bstand verbietet. M it 
S taunen aber nehmen w ir w ahr, daß an die Stelle jener freien 
Form ensuche ein ganz ausgesprochener Trieb getre ten  ist, 
a lte  Quellen unserer abendländischen K u ltu r wieder anzu
schlagen, und daß man sich allgemein jener voraussetzungslosen 
Schaffenslust n u r noch als eines trüben H exensabbats erinnert. 
U nd allenthalben, wohin w ir schauen, seheu w ir diesen neuen 
Geist lebendig, der m it jener gew altigen Epoche in W echsel
w irkung begriffen ist, die wir als die Brücke der u ra lten  K u ltu r 
des nahen O rients zu unserem  Abendlande betrach ten , m it der 
Epoche dor klassisch hellenischen W elt. M it einem Schlage 
verm ögen w ir je tz t  die Z eit eines Schinkel, eines Gropius n icht 
m ehr als künstliche Produkte einer stillosen A era aufzufassen, 
n icht m ehr an K räften, wie an dem neuen Hum anism us, an dem 
Philhellenentum  unserer neuzeitlichen D ichterkreise, an dem 
Zuge des Volkes zur griechischen Tragödie als an ephemeren 
Erscheinungen vorbeizulaufen. W ir erblicken darin vielm ehr 
die selbständige Stellungnahm e der Zeiten zu jener G roßm acht 
des G eisteslebens, eine Stellungnahm e, die jede Z eit für 
sich selbständig finden muß. Das P rod u k t dieser Stellungnahm e is t

dann ebenso ein Teil der deutschen Z eitku ltur, wie es als ein Teil 
des hellenischen Geistes betrach te t werden muß. H ier haben 
w ir die Quelle und auch den Zusam m enhang m it dem Kosmos.

W er könnte danach noch zweifeln, daß auch w ir schaflenden 
B auleute, wenn anders wir teilhaben wollen an der modernen 
K ultur, an der Quelle wiederanknüpfen müssen, über deren Lage 
w ir keine Zweifel haben können, a n s ta tt  an le tzte  A usläufer 
A nschluß zu suchen, über deren L age w ir uns n ich t im klaren 
sind. W er könnte verkennen, daß jene ku ltu rtreibende Energie, 
gewonnen in der H itze gew altiger Schöpfuugsakte der G eistes
w elt, die, wie wir sahen, fo rt und fo rt lebendig w eiter w irkt, 
allein im stande ist, auch in uns die großen Schwingungen zu 
erzeugen, die gleich einem ozeanischen W ellengang uns heben 
und tragen, sobald w ir n u r die kleinen Buchten verlassen 
haben, in denen w ir zu fischen uns gewöhnten. W ir sollten 
erkennen, daß es unsere Aufgabe n ich t sein kann, jene Eindrücke 
durch die Brille eines anderen Z eitalters in uns aufzunehmen, 
und sollten n ich t nach der A nleitung kleiner lokaler S tilscha ttie 
rungen ängstlich  allenthalben den Faden wiederaufsuchen wollen. 
W ir dürfen vielm ehr vertrauen , daß wir von jenem Strom e 
getragen, an das Ziel selbständiger A uffassung der großen 
T radition kommen werden, wenn w ir uns dabei nu r rech t in die 
Aufgaben unserer Z eit vertiefen. Und zu diesem V ertrauen 
haben w ir um so mehr ein Recht, als sich ja  die Z eit der E inheit 
bereits 'überall angekündigt hat. W ie w ir aber allenthalben 
das Heim atbild als eine jew eilige W iederspiegelung der K ultur 
der Z eit m it allen den feinen Schattierungen des Z eitstils er
kennen m ußten, so können w ir auch in der G egenw art die W eiter
entw icklung dieses Bildes n u r von dor K u ltu r und ihrem ein
heitlichen A usdruck erw arten, dem Stil, der kommen muß.

Ich  befinde mich m it dieser A nschauung im Gegensatz zu 
den außerhalb des Gesetzes erlassenen M aßnahmen gegen bau
liche V erunslaltung in S tad t und Land, die im A nhang voll
ständig  abgedruckt sind, und die am besten die m it dem Gesotz 
verfolgten Grundgedanken kennzeichnen. N atürlich is t  in diesen 
M aßnahmen eine Reihe von Gedanken enthalten , die jeder ohne 
w eiteres unterschreiben wird. Immerhin aber verm eidet es der 
E rlaß  ausdrücklich m it der S tilfrage das ganze K ulturproblem  
unserer Zeit aufzurollen, und rechnet einfach n u r m it der T a t
sache, daß wir, wie im m er gesag t w ird „gegenw ärtig  keinen 
S til haben.“ E in schärferer Gegensatz aber besteht zu der vom 
Verbände deutscher A rch itekten- und Ingenieur-V ereine heraus
gegebenen, im Ganzen sehr wertvollen A bhandlung „Z ur A esthetik  
der Baustoffe“ von O berbaurat K. Schm idt-Dresden, der schlecht- 

i  hin sag t; „Die S tilfrage scheidet hierbei gänzlich au s .“ Dagegen 
; m iß t er dem B aum aterial stilbildnerische B edeutung bei, wenn 

er sag t: „Alles was das überlieferte M aterial als stilbildender 
F ak to r in der B aukunst auszeichnet, seine Oberflächen- und 
Farbenw irkung, wie seine eigenartige P atin ierung , sind kiinst- 

| lerische W erte, die empfunden werden m üssen.“ Auch ich 
I empfinde jene W erte, kann aber dem V erfasser auf diesem W ege 

zum Stil, der andererseits „fast gänzlich ausscheidet“, n icht 
folgen. Meines E rachtens sind das K unstm itte l, deren sich die 

i N atu r und neben ih r der Genius in seiner feinsinnigsten, per- 
; sönlichen K ünstlerschaft bedient, M ittel, die m it der Stilbildung, 
i jener die M assen zusammenschweißenden K u ltu rk raft, n ich t das 

G eringste zu tun  haben, weil sie eben rein persönlich sind. In 
dor U eberw ertung dieser D inge für den Gebrauch der A llge
m einheit lieg t eine Gefahr für unsere Stilentw icklung.

W ir dürfen aber n ich t übersehen, daß es noch ein zweiter 
F ak to r ist, der unser Heim atbild schaffen half. Von einer 
im m erfort wirkenden K raft is t  es auferbaut worden, die wir 
allenthalben in G estalt einer natürlichen K u ltu rübertragung  von 
den Zentren  auf das flache L and als eine unschätzbare A rbe its
energie vorfinden. Diese K raft bau te  fort und fort w eiter in 
den Zeiten  schw ülstigen Protzentum s. Sie baute auch w eiter in 
einer Zeit, in der die großen S täd te  jenem  Phantom  voraus
setzungsloser In itia tive  nachgingen. W as damals sieh auf dem 
Lande niedersehlug, w ar das getreue Spiegelbild der Sünden, 
die wir, und n icht zu le tz t w ir A rchitekten  der G roßstadt selbst 
begangen hatten . Um heute wieder K ultu rarbeiten  einzuleiteh. 
m üssen w ir also die vorhandenen K räfte für uns arbeiten lassen, 
genau so, wie dies z. B. der W asserbauer tu t . W arum  lassen wir 
diese K räfte n ich t auch heu te unsere M ühlen treiben? Erfassen 
w ir doch die H eim atschutzfrage in ih rer ganzen K ulturbedeutung! 
Setzen w ir unser F ach  in jenen großen geistigen Zusam m enhang 
m it der Tendenz der Z eit und wenden w ir alle staatliche und 
private Fürsorge dem K ulturganzen  zu! Daß die W irkung  auf
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das flache Land alsdann von selber folgen wird, dafür werden die 
immer w irkenden K räfte schon sorgen. Eine derartige A rbeit 
b rauch t natürlich  ihre wohlgemessene Zeit. W arum  aber n icht 
Geduld haben? W ozu die gesetzlichen M aßnahmen an sekundärer 
Stelle? W arum  am Einzelnen bessern a n s ta tt am Ganzen, an 
der W irkung  s ta t t  an der Ursache?

N atürlich  fruchtet es nichts, im m er nur auf die starken, 
schöpferischen N aturen zu schauen, und von ihnen allein das 
H eil für unsere K u ltu r zu erw arten. H eute, wo durch die ganz 
veränderten politischen und sozialen V erhältnisse unendlich viel 
g rößere Gesellschaftskreise dauernd an der Kulturschöpfung teil
haben als das z. B. in dem griechischen M utterlande und auch 
in den späteren  stileinheitlichen K ulturkreisen  der F a ll war, 
heute bedarf es um so mehr für uns, fü r die Volksgemein
schaft jenes zielbewußten W illens, der jedes Glied der Gesell
schaft seinen rechten P la tz  bei der K u ltu rarbeit finden läßt. 
G ilt es doch, das, was als die prim äre L eistung  überlegen vor 
uns steh t, aufzugreifen und in sekundärer A rbeit w eiter h inaus
zutragen, dam it sich daraus ein Kulturboden niederschlage. M it 
R echt beneiden w ir um ihn alle Völker von a lte r K ultur. W enn 
w ir indessen n icht um kehren auf unserer Jag d  nach allem A ußer
gewöhnlichen, wenn w ir n icht der bescheidenen M itarbeit unsere 
verm ehrte Fürsorge zuwenden, so w ird sich dieser Nieder
schlag n ich t bilden. H ier kommen wir zu der L ösung des 
R ätsels, warum in unserer Z eit so viele hervorstechende Persön
lichkeiten Einzelerscheinungen bleiben, ohne uns das zu schenken, 
wonach wir schreien, die Einheit. Sie schießen empor wie 
schnell aufgetriebene Blüten, die, von der W urzel geschnitten, 
eine Zeitlang in ih rer P rach t das Auge erfreuen, aber fü r eine 
A ussaa t unbrauchbar sind. W ir sind es, an denen es noch fehlt, 
an dem tragenden Hum us eines baum wüchsigen Bodens.

Und die nächsten Folgen sind n icht ausgeblieben: Das 
alte, in seinem Stim m ungsgehalt so geschlossene, im einzelnen 
aber so mannigfache H eim atbild h a t m ehr oder weniger grobe j  
B eeinträchtigungen vielfach erfahren. Daß da unsere Zeit 
nach einem Schutz gegen „ästhetische R oheiten“ schrie, is t  
n ich t allein auf Rechnung derer zu setzen, die diese Roheit j 
begingen. Ich sehe die Ursache auch nicht allein in unserer 
einseitigen ästhetischen K ultu rrich tung , die z. B. dem klassischen 
Griechentum fremd war. Vielmehr scheint m ir der Grund in einer 
ganz natürlichen Ueberem pfindlichkeit zu liegen, die en tsteh t, 
wenn die einheitliche Führung  fehlt und in ungesundestem , un
ruhigstem  W echsel fortw ährend neue Ziele gesteck t werden. 
Dem gegenüber kennt eine Zeit, die voll eines großen einheitlichen 
W illens is t, jene zartsinnige Ueberem pfindlichkeit gegen das 
Grobe nicht, die w ir dauernd an den T ag legen. Sie kennt auch ; 
n ich t das Bedürfnis, die ästhetisch  Z arten  zu schätzen, sie kennt 
keinen H eim atschutz. Denn alles, was ein w ahrhaftiger A usdruck 
für einen lebendigen Sinn ist, alles das kann einer Zeit, die von 
diesem Sinn beherrsch t wird, niemals eine V erletzung des Fein
gefühls bedeuten. N ur dor R ückw ärtsgew andte kann dem auf 
eigenen Bahnen fortschreitenden M enschengeiste E inhalt tun  
wollen, um die äußere Erscheinung eines Idols zu erhalten, das 
in W ahrheit einer fließenden Entw icklung und V eränderung u n ter
worfen war, is t  und immer sein wird, des Idols des Heimatbildes.

E s handelt sich also beim H eim atsehutz n ich t um, eine 
positive K ulturleistung. Das erhellt schon aus dem gänzlichen 
Fehlen jenes schöpferischen Agens, auf das es in le tz te r Linie 
ankomm t, und auch aus der jeder natürlichen R ichtung entgegen
gesetzten Tendenz, die der H eim atschutzgedanke vielfach zeigt. 
G eht aller Z eitfo rtsch ritt vor sich an der Hand der Bedingungen 
für G egenw art und Zukunft, so steck t jener seine Ziele nach 
dem M aßstabe eines überlebten W ertes. M acht alle K ulturüber
tragung  den dezentralisierenden W eg, so such t der H eim atschutz 
diesen Wog zu sperren. S te llt sich eine K ulturbew egung als 
etw as W achsendes dar, das vom jungen Triebe an rich tig  ge
zogen sein will, so haben w ir es bei manchen Bestrebungen 
innerhalb des H eim atschutzes m it künstlichen, leblosen A dditions
w erten zu tun , die um so verhängnisvoller sind, je  tiefer sie 
in die U nbefangenheit und Selbständigkeit des Volkes eingreifen. j 
W o aber das W esen einer Bewegung im L ichte der K ultur n ich t : 
s tandhält, da muß die Berechtigung abgeleugnet werden, zu ihrem 
Schutze Gesetze aufzurichten, die zu einschneidenden Hemmungen 
für die neue Entw icklung werden können, ja  werden müssen.

Bei allem h a t der H eim atschutz in seinem guten  K ern uns 
bereits große Segnungen gebracht. E r h a t dort geweckt, wo 
man g le iehgiltig  schlief. E r h a t die Auswüchse einer gewinn
süchtig  rechnenden Industrie  beschnitten, und andererseits die

w ertvollen K räfte aus ih rer M itte an unsere Seite gerufen. 
E r h a t das meines E rachtens in wichtigen P unk ten  einseitige 
Gesetz m it wertvollem Gedankenm aterial ergänzt. Nun aber, 
da das edle W o rt zu einer Phrase , j a  zu einem politischen 
Schlagw ort auszuarten  beginnt, is t  es Zeit, daß wir als A rchi
tek ten  uns dieses Goldkornes wieder annehmen, um es zu reinigen, 
es für unsere K ultu r zu verw erten, und dam it seine W irkung  
auf S tad t und Land erst einzuleiten. Unmöglich können wir 
dabei m it jeder S tröm ung Gem einschaft machen, die aus diesem 
oder jenem , oft berechtigten In teresse heraus auf den Plan 
t r i t t ,  um die gegenw ärtigen Form en des H eim atschutzes in 
solche umzuwandeln, die ihren  w irtschaftlichen Interessen weniger 
unbequem sind. Die einschlägigen Fragen  habon vielm ehr für 
uns so spezielle Bedeutung, daß wir sie ganz ge trenn t von 
außenseitigen Kämpfen behandeln müssen. Sie greifen über die 
allgemeine K ulturfrage fort in unser fachliches Leben un
m ittelbar ein. Denn das Gesetz, im w esentlichen gem ünzt gegen 
die untergeordneten K räfte der bauenden W elt, üb t seine 
W irkungen immer ausschließlicher auf die selbständigen B au
künstler aus. D er kleine Mann h a t bald seinen Frieden m it 
dem H eim atschutz gem acht, wenn er nu r sieht, daß ihm dio
verbesserte Bauform nicht m ehr Geld koste t als dio schlechte,
bzw. wenn ihm D ritte  Geld zuschießen. Nach dem Opfer au der
so wichtigen Selbständigkeit frag t er nicht, So is t  bald der
M antel der Liebe über dio U nkultu r gezogen. Dem gegenüber 
muß der höhere A rch itek t sich an zahllosen unzeitgem äßen 
O rtss ta tu ten  stoßen. E r findet daneben das bauende Publikum  
und auch weite Kreise dor Landesverw altung und deren Organe 
einseitig „aufgeklärt“ und m ehr oder weniger in die H eim at
schutzbestrebung so w eit hineingezogen, daß schwebende B au
fragen oft in der w illkürlichsten W eise u n ter den G esichtspunkt 
der H eim atsehutzbestrebungen geste llt werden. Danach müssen 
w ir unser eigenes Bestreben energisch darauf richten, daß die 
O rtss ta tu te  der Genehmigung einer zentralen Regierungsinstanz 
u n te rste llt werden, und daß an deren A bfassung die ersten  
M änner unseres Faches, beam tete wie private A rchitekten , be
te ilig t werden, ebenso wohl in der A ufstellung und Sichtung 
von L eitsätzen  wie in der B earbeitung w ichtiger Einzelfällo. 
M it der „F re ihe it“, die das Gesetz den Gemeinden einräum t, 
is t nu r geholfen, wenn sie rich tig  genu tz t wird. W ir müssen 
ferner danach streben, daß sich wieder jene unm ittelbare, unbe
fangene U ebertragung der fo rtschrittlichen  L eistungen  auf dio 
unteren Schichten des bauenden Volkes vollziehe, daß sich in 
unserem Fach keine fremden Einflüsse in den natürlichen Gang 
der Entw icklung einschieben, sei es in der Form  übertriebener 
A ufk lärung  in W o rt und Schrift, der P lanverbesserung durch 
„S achverständige“ oder in der der E inengung durch Gesetze. 
W ir m üssen suchen, die Beeinflussung von P rax is  und Schule 
in die alleinige Gewalt der schallenden M änner zu bekommen 
und so den Boden zu bilden, dessen Vorhandensein allein dafür 
bürg t, daß die K ulturaufgabe des Bauwesens allenthalben 
rich tig  verstanden und in selbständiger M itarbeit aller Bauleute 
vollendet wird. Hiervon allein haben wir den W eiterbau unseres 
H eim atbildes zu erw arten.

N atürlich  g ilt es sich loszum acheu, von jenen herge
brachten Stim m ungen, die un ter anderem  auf dem Lande all
zugern im überlieferten Holzbau gesucht werden. N atü r
lich g ilt  es, zu erkennen, daß jene verbreiteten  Bauweisen nichts 
als Trüm m er a lte r charak teristischer Stile sind, dio in ih rer 
E igenart nach völkischer V erschiedenheit sich gebildet haben, 
gewiß häufig genug m ehr aus w irtschaftlich-sozialen als aus 
technischen Gründen fließend. A us diesen Trüm m ern is t  heute 
im allgemeinen n u r da eine gewisse A nregung zu schöpfen, wo 
die Ueberlieferung aus w irtschaftlichen G ründen bis zur G egenw art 
lebendig geblieben ist, so in der Schweiz, in Oberbayern u. a. 0 . 
W o hingegen längst im S tu rm sch ritt der Entw icklung die 
d irekte Ueberlieferung abgebrochen is t, da scheint es m ir aus
geschlossen, an jenen erloschenen K ratern  noch irgend ein 
Feuer anzuzünden, das uns unseren W eg erleuchten könnte.

W ill m an heute üborall an jene nüchternen Trüm m er sich 
anlehnen, weil sie un ter alten  V erhältnissen sich bew ährt 
haben, so verw echselt man die Quellen, aus denen die K u ltu r
kräfte  flössen, die das alte  H eim atbild bauten, m it rein w irt
schaftlichen Tendenzen, die an sich m it der K ulturen tw ick lung  
keine W esensverw andsehaft haben. I s t  es n ich t eine Ver- 

| w echslung, wenn m an künstlerische M aßstäbe der W olilabge- 
w ogenheit an Aufgaben legt, die in ländlichen V erhältnissen 
ausschließlich auf dem Begriff der W irtsch aft ruhen, an D inge,
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wio den G rundriß des Gehöftes, des-Hauses, seinen Aufbau und 
Umriß, seine Baustoffe? L iegt n icht eine Verwechslung vor, 
wenn man darauf h indrängt, m it dom Gedanken, der K onstruktion, 
der Zweckmäßigkeit,- nach oft ärm lichen dürftigen M ustern, 
W irkungen der künstlerischen Gefälligkeit dort hervorzurufen, 
wo früher eine unbefangene, von der K raft des S tils getragene 
Z ierkuhst einsetzte?

D er A rch itek t geh t in seiner A rbeit auf zwei parallelen 
Gleisen vorw ärts. Auf dem einen d ient er neuen A nforde
rungen, au f dem ändern soll er das E rbe der A lten  hü ten  und 
pflegen, und hieran im Geiste der eigenen Zeit w eiterw irken, 
wo aus w irtschaftlichen Gründen Anlaß dazu gegeben is t; er 
soll zugleich die S tellnug der A lten zur Ueberlieferung würdigen 
lernen. W enn auf der einen Seite die bisherige U nfähigkeit, 
an alten W erken in einem zeitgem äßen Stile weiterzuschaffen, 
das s tä rk ste  M erkmal dafür w ar, daß w ir keinen S til besaßen, 
so is t  auf der ändern Seite die neue A uffassung der D enkm al
pflege, die ich eben kennzeichnete, ein Vorbote besserer Zeiten, 
eine Fußspur der neuen Stilbildung. H ierin liegen natürlich  
zahllose Konfliktmomente für die neuzeitlich schaffenden Bau- 
künstler und den H eim atschutz. Im m erhin w ird beide die Sorge 
für das E rbe der A lten noch eine Zeitlang einen. Denn die D enk
malpflege bleib t die Seele der Heimatpflege, eine L ehrm eisterin  für 
d ieZ eit.da  uns dasN eue noch n ich t zum alleinigen Führer geworden 
ist. N ichts besseres können w ir für je tz t  tun , als alle im Volke 
sieh anbietenden K räfte von dem dunkeln Gefühl des H eim at
gedankens abzuleiten auf das k la r um grenzte, fruchtbare Gebiet 
des Erbes aus a lte r Zeit, wie es in dem edlen Schatze reicher 
und bescheidener K unstdenkm äler uns überkommen ist. Wo 
aber die Aufgabe geste llt ist, neben altem  G uten m it neuen 
Leistungen aufzutreten, da w ird es Pflicht sein , sich nach 
künstlerischen Gesichtspunkton u n ter Um ständen in dem n a tü r
lichen Gegensätze zum Vorhandenen zu bewegen, der auch alle 
alten  L eistungen im gleichen Falle auszeichnet.

Neben dem richtigen V erständnis des künstlerischen Ueber- 
lieferungsstoffes i s t  von der gleichen W ich tigkeit das V er
ständnis für dessen technischen Teil. So ist denn die Schule 
jeder A r t  einer der w ichtigsten Grundpfeiler, auf dio sich eino 
neue Z eit zu stü tzen  hat. W eise B egrenzung der A rbeitsgebiete 
und engster Anschluß an die P rax is is t  h ier die Losung, tüch
tigste  L ehrkräfte  die V orbedingung. Dabei sollte die F o rt
bildung der Schüler zur Selbständigkeit in der L ösung der be
scheidenen Bauaufgaben im A uge behalten und darin  die richtige 
A rbeitsteilung  m it dem höheren A rchitekten  durchgeführt 
w erden. In  diesem Sinne w ünschte ich alle Bevorm undung, 
wio sio z. B. in den VerbesserungsVorschlägen liegt, die 
von B auberatungsstellen ausgehen , endgiltlg  ausgeschlossen. 
Denn es is t  unmöglich, an irgendeinem Bauplan durch R a t 
und T a t von Sachverständigen irgend etw as für die K ultu r 
Entscheidendes zu bessern. Es en tsteh t dabei jenes bekannte 
V ernunftprodukt, das in der M asse unnatürlich  und darum  
unvernünftig, ja  das feinere Gefühl verletzend w irken muß, 
weil ihm das Lebendige, Volkstüm liche fehlt. Eine gewisse 
R ettung  lieg t in der Regel darin, den P lan  neu zu bearbeiten. 
Indem aber dann diese A rbeit der Selbständigkeit des kleinen 
M eisters entzogen wird, geschieht eine fortgesetzte Schädigung 
des K ulturniederschlages, der sieh durch selbständige M itarbeit 
bilden muß. V erbesserte Baupläne können, so g u t auch der 
einzelne Grundgedanke des V erbesserungsvorschlages sein mag, 
nur oberflächliche A llüren verbreiten. Von einer Hebung der 
Heimatpflege kann dabei keine Rede sein.

A ußer dem W ege durch Schule und praktisches Vorbild 
kann der selbständige A rch itek t aber viel im persönlichen 
G eschäftsverkehr für die E rziehung des Baugewerbetreibenden 
als eines Fachgenossen tun , demgegenüber m ehr das Einende 
als das Trennende betont werden sollte.

Ich wende mich je tz t  dem Gesetz vom 15. Ju li  1907 und 
der A nw eisung zu seiner A usführung vom 4. A ugust 1907, so
wie dem außerhalb des Gesetzes gegebenen Erlaß der H erren 
M inister der öffentlichen A rbeiten und des Innern vom 10. J a 
nuar 1908 zu, der M aßnahmen gegen bauliche V erunsta ltung  
in Stadt, und Land bespricht.

I s t  es zunächst aufs w ärm ste zu begrüßen, daß die ach t 
nackten Paragraphen des Gesetzes an sich n icht als ausreichend 
erachtet worden sind, sondern m it K larheit und zu Herzen

gehender K raft dio m it dem Gesetz verfolgten Uedanken aus
führlich dargelegt werden, so darf das n icht hindern, die F rage 
aufzuwerfen, ob durch diese E rlasse die H andhabung des ein
zelnen Falles w irklich erleich tert wird, noch m ehr aber, ob 
alle leitenden G esichtspunkte noch heuto im L ichte dés K u ltu r
problems standhalten oder zeitgemäß sind. K ennt schon das Gesetz 
den Begriff gröblicher V eru n sta ltu ng 1), sowie bei historisch  
oder künstlerisch  w ertvollen Straßen und P lätzen  den der Be
einträchtigung, dann aber auch neben einwandsfreien B auvor
haben den Fall, daß den A nforderungen im wesentlichen en t
sprochen ist, so kommen nach der A nw eisung die Fragen  h in 
zu, ob dio gröbliche V erunstaltung  außer Zweifel ist, ob von 
einer w irklichen, erheblichen B eeinträchtigung gesprochen wer
den darf, und dio F rage, ob. der im  Bauvorhaben liegende 
G egensatz zu r Um gebung störend is t  oder nicht. Dies alles 
w ird unendlich kom pliziert durch die Fragen, ob man von 
Sachverständigen absehen soll, w er als Sachverständiger, anzü- 
sehen ist, ob man sich auf den Böden des Sachverständigen
gutachtens stellen soll oder nicht.

Am schw ersten aber w iegt dabei der G esichtspunkt, öb 
die Größe des dem B aulustigon aufzuerlegenden Opfers in einem 
angemessenen V erhältnis zum Zweck steht, den mau im In te r
esse des H eim atschutzes verfolgt, oder ob die A nw endung der 
Zwangsm aßregel schwere w irtschaftliche Schädigungen für den 
Bauenden m it sich bringen würde.

Wenn derartige U nterscheidungen zum großen Teil von 
Polizeiorganen einfachster A rt  gefordert werden, und wenn man 
bedenkt, daß die m it großem juristischen  Scharfsinn vorgenom 
mene Scheidung in der W ahrnehm ung der gesetzlichen In te r
essen zwischen Baupolizei und G em eindevertretung n icht lücken
los möglich w ar, so füh rt das zu den größten Schwierig
keiten, deren Folge nur die sein kann, daß das Gesetz über
haup t nicht gehandhabt w ird, das heißt, daß es ein w ertloses 
Glied in der K ette  der Gesetzgebung bildet. Das w eitaus 
schlimmere und für uns einschneidendere aber ist, daß es in 
der Gewalt schem atisch und un tergeordnet arbeitender Küpfo.zu 
einer kulturfeindlichen M acht von gefährlicher Schärfe werden 
muß. Geben schon die erlassenen „M aßnahm en“ eine Handhabe 
für die Behörden, um sich bei Aufgaben von höherer k ü n s t
lerischer B edeutung m it der F rage zu befassen, ob der A rch i
te k t die Stilform en beherrsche, so sagen die A usführungs
bestim m ungen folgendes: „Finden sich indessen A nstände, so 
w ird in den meisten Fällen eine mündliche E rö rterung  des B äu
gesuches seitens der Baupolizeibehörde m it dam B aulustigen 
und dessen A rchitekten  un ter Zuziehung des Gemeinde
vorstandes oder seiner B eauftrag ten  und der Sachverständigen 
angebracht sein, um so dem bauenden E igentüm er den W eg zu 
zeigen, auf dem er bei dem geplanten Bau den Zwecken des 
Gesetzes gerech t werden kann .“ Die K lugheit, meine ich, ent
steh t in künstlerischen Fragen  n ich t durch dio Sum m ierung der 
A nsichten vieler K lugen. Ein derartiges Verfahren führt sogar 
häufig ins Gegenteil. In  allen künstlerischen Fragen  is t  viel
m ehr allein die geeignete Persönlichkeit entscheidend. . Diese 
aber zu gewinnen, scheint m ir das Gesetz in seiner jetzigen 
Form  eher ein H indernis, als eino Förderung.
     (Fortsetzung folgt)

[) Aus der Ausftihrungsan Weisung: „ U n ter,gröblicher Verunstaltung1 
is t  dasselbe zu verstehen, wie bisher unter .grober Verunstaltung1. W ann  
eine solche vorliegen würde, kann im einzelnen Falle zweifelhaft sein. Im  
allgemeinen wird jede Schaffung eines positiv häßlichen und daher jedes 
für ästhetische Gestaltung offene A uge verletzenden Zustaudes als, 
grobe Verunstaltung anzusehen sein. Die W irkung eines Baues ist 
indessen nicht überall die gleiche, sie kann vielmehr nach der Anlage; 
Bedeutung und architektonischen A usgestaltung der umgebenden 
Straßen und Plätze eine sehr verschiedene sein. Einen Anhalt für 
die Anwendung der Vorschrift werden die Baupolizeibehörden in der 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts finden, insbesondere in 
den Erkenntnissen vom 22. April 1880 (Entsch. Bd. 6 S. 318); vom 
14. Juni 1882 (Entsch. Bd. 9 S. 353); vom 12. Oktober 1882 (Preuß. 
Verw.-Bl. Bd. 4 S. 22); vom 18. Februar 1886 (Preuß. Verw.-Bl. Bd. 7 
S. 206); vom 19. Oktober 1886 (Preuß. Verw.-Bl. Bd. 8 S. 362); 
vom 26. Juni 1888 (Preuß. Verw.-Bl. Bd. 10 S. 96); vom 17. Dezom- 
ber 1890 (Entsch. Bd. 20 S. 396); vom 11. September 1891 (Preuß. 
Verw.-Bl. Bd 13 S. 165); vom 27. September 1892 (Preuß. Verw.-Bl. 
Bd. 14 S. 163); vom 18. Oktober 1897 (Entsch. Bd. 32 S. 341); vom 
24. März 1898 (Entsch. Bd. 33 S. 404); vom 15.’ Juni 1899 (Entsch. 
Bd. 35 S- 287): vom 23. Mai 1901 (Entsch. Bd. 41 S. 391) und vom 
10. Mai 1904 (Entsch. Bd. 45 S. 393).“

Für die Schriftleitung verantwortlich: Baurat M. G u th  in Berlin W. 57, BUlowstr. 35 
Carl Hoymanns V erlag in Berlin W. 8, Mauerstr. 43/44 — Gedruckt bei Julius Sittenfeld,' Hofbuchdrucker., Berlin IV. 8, Mauerstr. 43/44 Nr. 9



W o c h e n s c h r i f t  d e s  A r c h i t e k t e n - V e r e i n s  z u  B e r l i n
HERAUSG EG EBEN VOM VEREINE

N u m m e r  9 a  B er lin ,  M ittw och  d e n  8. März 1911 V. Jahrgang
A lla  Rächte »orüehalten

Der Heimatsclmtz im Lichte der Kultur
R e v i s i o n i s t i s c h e  G e d a n k e n  z u m  H e i m a t s c h u t z g e s e t z  von Heinrich Schmieden

(Fortsetzung aus Nr. 9, Seite  38)

Auf der anderen Seite w ird schon je tz t  der weitschauende, 
verständnisvolle oder selbst künstlerisch  begabte Beamte, 

dem hohe Aufgaben für unsere H eim atku ltu r zufallen, in seinem 
freien, fo rtschrittlichen Bemühen gehindert, weil er selbst zum 

W ächter dieses Gesetzes beste llt ist. Man darf auch nicht 
vergessen, wie sehr ihn alle die durch unzeitgem äße W ünsche 
heraufgeführten Konflikte am tlich belasten. Denn es is t  um so 
schw erer, die beiderseitigen Forderungen zu nützlichem  Ausgleich 
zu  bringen, je  rückständiger solche etw a sind. Wenn das Gesetz 
in seiner A nw eisung mehrfach auf den H eim atschutzbund und 
die dessen B estrebungen nahestehenden Vereine für die Auswahl 
von Sachverständigen hiuw eist, so muß man daneben die folgenden 
Sätze der Anweisung halten, um zu erkennen, welche Gefahr 
in diesem Gosetz schlum m ert.

Es heißt: „insbesondere sollen die dem B aulustigen zu 
machenden Auflagen nicht soweit gehen, daß im einzelnen Falle 
die B auausführung überhaupt unmöglich w ird ,“ ferner: „Die 
bauliche A usnutzung  des G rund und Bodens soll durch § 8 
n ich t geradezu unmöglich gem acht w erden.“ W ahrlich Grenzen, 
über doren Lago sich kein H eim atschutzbund wird beklagen 
können!

Eine heilcele F rage bleibt die Bew ertung der w irtschaft
lichen Schädigung immer, besonders da, wo sie durch Ver
tauschung  des Bauplatzes m it einem anderen entstehen kann. 
In  der Regel is t  der baulustige W irtschafter allein in der Lage, 
diese F rage für sich selbst rich tig  beantw orten zu können. 
Daneben scheint m ir aber der Gedanke, daß Geldm ittel D ritte r 
zu Hilfe kommen können, um eine V erlegung des Baues aus 
ästhe tischen  Rücksichten zu ermöglichen, m it großer Vorsicht 
zu betrachten, zumal, wenn darauf zutreffendenfalls eine Zwangs- 
maßrogel g e s tü tz t wird. Die finanzielle Hilfe halte ich über
haupt ebensowenig wie die A ussetzung von Präm ien und Be
lobigungen für ein geeignetes M ittel, um ein gewachsenes 
Heim atbild bauen zu helfen, weil es auf die Selbsucht pocht. 
Im Gegensatz dazu sollten alle Bestrebungon der Heimatpflego 
auf dem Boden der unbelohnten Freiw illigkeit bleiben und da
bei sich auf wenige grundlegende Leitgedanken beschränken. 
A lle künstlich  gezüchtete V erschleierung v erle tz t das feiner 

-empfindende A uge; denn irgendwo kommen die Zeichen der 
Scheinkultur doch zum Vorschein.

D ient som it auf der einen Seite, nach den A nregungen der 
E rlasse  von 1907 und 1908, sehr häufig die Selbstsucht den ver- 

. folgten Zielen, so darf n icht übersehen werden, daß in der 
p raktischen D urchführung des H eim atschutzes vielfach der p ri
vate  E igennutz sich der gesetzlichen Handhabe zu bedienen 
such t, um ganz außerhalb der Gedanken des Gesetzgebers 
liegende Zwecke zu erreichen.

Die A nw eisung scheint m ir aber in  diesem B e trach t selbst 
n ich t einheitlich; denn sag t sie einerseits, daß „es sich nu r um 
die Pflege höherer ästhe tischer und n ich t z. B. w irtschaftlicher 
In teressen  handeln“ könne, auch an anderer Stelle (m it Bezug 
auf Ortschaften), „daß V orschriften, welche über die Zwecke der 
W ahrung  der E igenart des O rts- oder S traßenbildes h inaus
gehen, dem Gesetz zuwiderlaufen w ürden“ , so h a t doch folgende 
Bestim m ung einen s ta rk  w irtschaftlichen Beigeschm ack: 

z  „N ur für landschaftlich hervorragende Gegenden also 
können solche V orschriften erlassen werden. M aßgebend für 
die Definition des Begriffes der landschaftlich hervorragenden 
Gegend kann n ich t das H eim atgefühl der Bewohner der be
treffenden L andschaft allein sein — denn dieses is t  wohl überall 
vorhanden — , vielm ehr vorwiegend die B ew ertung der L and
schaft durch die öffentliche M einung, den Zustrom  von Be
suchern usw .“

Is t  diese M aßnahme auch m it aus Rücksichten auf die B e
w egungsfreiheit auf hervorragende Gegenden beschränkt, so is t 
andrerseits n ich t rech t einzusehen, warum , wenn überhaup t der

artige Bestim m ungen in K raft treten , n icht das „wohl überall 
vorhandene H eim atgefühl der Bew ohner“ eines annähernd gleich
mäßigen Schutzes genießen soll. An anderer Stelle wird doch 
hervorgehoben: „Die L andschaft entbehrte (bisher) überhaupt 
jeden Schutzes. D ieser R echtszustand entsprach n ich t dem Be
dürfnis einer ku ltu re ll fortgeschrittenen Z eit“. Ich frage: W as 
n ü tz t der K u ltu r der Schutz landschaftlich hervorragender 
Gegenden? Man erw arte t wohl m it Recht, daß das w irtschaft
liche In teresse der Bewohner, auf den Zustrom  von Besuchern 
„usw .“ schauend, für dio H andhabung der V orschriften wachen 
wird.

Konnte vorher schon wegen der Schw ierigkeit einer richtigen 
| B ew ertung der Fälle der positive Nutzen des Gesetzes s ta rk  in 
! Zweifel gezogen werden, so m üssen wir aus den letzten  E r

w ägungen w eit schlimmere M ißstände herleiten. Ich  nenne nur 
die unausbleiblich höchst gehässigen Interessenkäm pfe der B e
teilig ten, die V erzögerungen, die Beschwerde- und A nfechtungs- 
Verfahren m it allen ihren Folgen. Dazu kommen dio Interossen- 
kämpfe höherer A rt, wie sie u. A. gegenw ärtig  von der B au
m aterialienindustrie „gegen die Auswüchse der H eim atschutz
bestrebungen“ geführt werden. Denn außer durch dio O rtsbau- 

i S tatute füh lt sich diese Industrie  durch nichts so geschädigt, 
wie durch den gegen die V erunsta ltung  der Landschaft ge
rich te ten  Paragraphen.

D er größten B eachtung w ert aber scheint mir, daß die ver
schiedenen, von großzügigen volksw irtschaftlichen und s täd te 
baulichen Gedanken eingegobenen E rlasse  über S traßen- und 
Baufluchtlinienpläne vom Jah re  1906, die zur zeitgem äßen Um- 

| g esta ltung  des Gesetzes vom 2. J u li  1875 gegeben sind, nicht 
m it der Anweisung zum H eim atschutzgesetz ausdrücklich in 
geistige V erbindung gebracht sind. Von einem Hinweis auf 
die W ich tigkeit der S traßen- und Baufluchtenpläne für die H ei
matpflege fehlt jede Spur.

N u r u n ter rein  juristischen  G esichtspunkten w ird das ver
a lte te  F luchtliniengesetz von 1875 als Analogon folgendermaßen 
herangezogen:

„Die G rundlage für die Pflege der über den Rahm en des 
§ 1 hinausgehenden In teressen auf dem Gebiete des Bauwesens 
is t  seitens der Gemeinden durch den E rlaß von O rtss ta tu ten  zu 
schaffen. In  formeller H insicht findet die durch das Gesotz 
gegebene Regelung eine Analogie in dem Rechtszustande, welcher 
nach § 12 des S traßen- und Bauüuchten-G esetzcs vom 2. Ju li 1875 
besteht. W ie bei dem A nbau an unregulierten  S traßen  is t  nach 
dem voliegenden Gesetze die O rtspolizeibehörde zur A usführung 
des o rtssta tu tarischen  Verbotes berufen.“

Die neueren E rlasse von 1906 zum Fluchtlin iengesetz muß 
m an in ihrer städtebaulich-sozialen R ichtung als dio besten 
Geleise betrachten , auf denen die B estrebungen der Heimatpfiege 
in der H and des G estalters eine segensreiche Bahn durchlaufen 
können. H ielt man es dabei fü r nötig, künstlerische Gesichts
punkte zum A usdruck zu bringen, so w ar es j a  ein F o rtsch ritt, 
wenn gegenüber dem Gesetz von 1875, das n u r den F all der 
V erunsta ltung  kannte, eine künstlerische G estaltung im posi
tiven Sinne angedeutet wird. Die E rlasse  dürften aber dann 
schon diesem Gedanken eine viel schärfere A usprägung ver
leihen, etw a in dem Sinne, wie es das „G utachten der Königl. 
Akademie des Bauwesens über die bauliche Entw icklung der 
S tad t Berlin nach künstlerischen und technischen G esichts
punkten“ bereits un ter dem 18. F ebruar 1898 in folgenden 
Sätzen getan  h a t:

„Die Gemeinden, welche die Bebauungspläne aufzustellen 
haben, wären darauf hinzuweisen, daß außer der Förderung  des 
V erkehrs, der Feuersicherheit und der öffentlichen Gesundheit 
un ter Verm eidung einer V erunstaltung  der S traßen und P lä tze  
(§ 3 des F luchtliniengesetzes vom 2. Ju li  1875) bei der F est-

Es muß heißen: HerrIn Nr. 9 der W ochenschrift des A .-V . B. is t auf Seite 34 Zeile 45 das W ort „fast“ fälschlich fortgeblieben. 
Oberbaurat K. Schmidt-Dresden sagt: „ D ie  S t i l f r a g e  s c h e i d e t  h i e r b e i  f a s t  g ä n z l i c h  a u s .“
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Stellung von Fluchtlinienplänen auch künstlerische und soziale 
Küeksicliten von hoher B edeutung sind: künstlerische Rück
sichten n ich t nur im negativen Sinne der V erm eidung von V er
unstaltungen, sondern im positivon Schaffen ästhetisch  schöner 
P lä tze  und Straßenbilder, wie auch in überlegter V oraussicht 
des Bedürfnisses an öffentlichen A nlagen und Gebäuden, sowie 
in geeigneter W ahl der dafür erforderlichen Gelände.“

Im H eim atschutzgesetz und seinen zugehörigen E rlassen 
findet sich keine A ndeutung, die eine Verknüpfung m it jenen 
Gedanken herzustellen geeignet wäre, eine V erknüpfung, die in 
hohem Maße belehrend und anleitend werden könnte. — Denn 
aus sich heraus findet n ich t jeder derartige Zusam m enhänge. —- 
Vielm ehr werden dort lediglich rechtliche M öglichkeiten ge
schaffen, im o rtssta tu tarischen  W ege A nlagen wie L andhaus
viertel, Badeorte, P rach tstraßen , Freiland zu regeln, sowie dazu 
Baubeschränkungen zu erlassen, und dabei immer wieder der 
Blick zu Einzellösungen zurückgeführt; n irgends aber worden 
positive G estaltungsrich tlin ien  in großen Zügen gegeben, n icht 
einmal die Güte des Baulinienplaues zu einer V oraussetzung 
für das heimatpflegende Bauschaffen erhoben.

Ganz anders der E rlaß  vom 20. Dezem ber 1906 „be
treffend G rundsätze für die A ufstellung von Bebauungsplänen 
und die A usarbeitung neuer Bauordnungon“, der n icht nu r 
den w ichtigen Zusam m enhang zwischen diesen F aktoren  auf
zeigt, sondern auch eine Reihe politisch bedeutsam ster A nre
gungen gibt, die zugleich in w eittragendem  Maße das H eim at
bild beeinflussen müssen. So z. B. jene R ichtlinie zur H ebung 
der E igenhausbestrebungen für A rbeiter, so die Regelung des 
praktischen V orgehens in  der Festlegung  der großen V erkehrs
wege und Transportanlagen.

Nach dieser R ichtung muß die Verschm elzung aller zur 
Heimatpflege w ichtigen Gedanken in den m inisteriellen E rlassen  
B ayerns als hervorragendes Dokum ent neuzeitlicher A uffassung 
des H eim atschutzes betrach te t werden. A lle Paragraphierung  
fehlt, und man v e rtrau t allein auf die K raft eines akademisch 
geschulten V erw altungssinnes. Gewisse Forderungen des F est- 
haltons an der örtlichen Ueberlieferung sind ja  vorhanden, e r
klären  sich aber ohne w eiteres aus dom verhältn ism äßig  ungleich 
größeren Umfange prim itiver W ohn- und W irtschaftsverhä lt
nisse, den Bayern im Vergleich m it Preußen besitzt. — D a
neben wird aber in Bayern in einer E ntschließung vom 22. April 
1904 „Denkmalpflege und Pflege der heimischen Bauweise be
treffend“ folgender bem erkensw erte Satz erlassen:

„Die heimische Bauwxise h a t sieh entw ickelt aus der Ge
schichte und den E igentüm lichkeiten des Volksstam m es, aus 
den örtlichen S itten  und Lebensbedürfnissen, dem heimischen 
B aum aterial, aus den klim atischen und sonstigen natürlichen 
V erhältnissen  der Gegend in V erbindung m it der n ich t selten 
von ausw ärts beeinflußten schöpferischen K raft der B aum eister.“ 
D er letzte  Gedanke is t von einer überragenden B edeutung für 
die W ürd igung  der A nsichten, die man in der bayrischen Heim at- 
pflego festhält.

Dem stelle ich besonders die fü r unser Fach  am direktesten 
eingreifende Seite der preußischen Gesetzgebung die o rtss ta tu 
tarische Regelung der ästhetischen Polizeigew alt und die durch 
die A nw eisung zum Gesetz gegebenen L eitgedanken gegenüber. 
E s handelt sich in der H auptsache um H andhaben zu r A usschal
tun g  ästhetischer W irkungen, die als m ehr oder weniger starke 
B eein trächtigung vorhandener W erte  empfunden -werden könnten. 
Ich streife n u r die praktische Schw ierigkeit, sich aus P länen 
a priori ein zuverlässiges B ild von der W irkung dos B auvor
habens zu machen, ein Bedenken, das w ir selbst Fachleuten 
gegenüber zu hegen oft genug berech tig t sind. Vielm ehr 
möchte ich je tz t  darauf das Augenm erk lenken, wie schwer 
viele architektonisch hervorragende S tädtebilder durch O rts
s ta tu te  geschädigt worden sind, die eine künstliche Stilpflege 
verfolgen. Diese kann darin bestehen, daß un ter Umständen 
der Neubau in einer h istorischen S tilsprache gefordert werden 
kann, oder daß, wie in W impfen am Neckar, die E rbstücke der 
einen Stilperiode der anderen zuliebe geopfert w erden1). E in

einschlägiger P assus der Anweisung, der zur künstlichen Stil 
pflege anregt, sei hier wiedergegeben:

„Die E igenart der baulichen U m gebung w ird aber dann be
e in träch tig t, -wenn eine B auausführung zu ih r in störenden 
Gegensatz t r i t t .  D eshalb w ird für künstlerisch  bedeutende 
S traßen gefordert werden können, daß sich Neu- oder U m 
bauten  den benachbarten Gebäuden d era rt anpassen, d. h. in der 
Regel m it dem nötigen T ak te  unterordnen, daß das Gesam tbild 
eine Schädigung im ästhetischen  Sinne n icht erleidet. F ü r  
S traßen  m it ausgeprägtem  historischen C harakter kann vorge- 
schriebon werden, daß N eubauten oder bauliche Aenderungen 
sich der zur Z eit der E n ts teh u ng  der S traße herrschenden B au
weise anschließen.“

Man ersieh t auch hieraus, daß es dem Sinno des Gesetzes 
en tspricht, wenn möglich n ich t in Gegensatz zum Vorhandenen 
zu tre ten . A npassung, U ntcrorduung werden gefordert. Dem
gegenüber h a t die alte Z eit im m er m it unbefangener, im B e
w ußtsein der eigenen K raft ruhender Sicherheit, ihren  W illen 
ausgep räg t, w ährend das Goschiek und der T ak t, m it dem die 
Forderungen der Aufgabe erfü llt wurden, als Im ponderabilien 
auf rein  persönlichem Gebiet liegen. D erartige  Q ualitäten  haben 
aber noch nie durch obrigkeitliche V orschriften eine S teigerung 
erfahren und werden es auch nicht, solange die W elt steht. 
D aher erblicke ich auch in solchen Forderungen die den Blick 
m ehr auf das A^ergangene als auf das AVerdende lenken, in 
gewissem Sinne eine künstliche Stilpflege.

Nachdem ich bisher glaube dargotan zu haben, daß m it dem 
H eim atschutzgesetz in seiner jetzigen  Form  der Heimatpflege 
weder d irek t noch ind irek t in neuzeitlichem  Geiste gedient is t, 
e rü b rig t es sich n u r noch, dem A^orgesagten einzelne positive 
Arorschläge hinzuzufügen, die sich natürlich  darauf beschränken 
müssen, eine allgemeine R ichtung anzudeuten. Ich  glaube die 
A nsicht vertreten  zu können, daß man in einem E rlaß  hetreflend 
die Heimatpflege ohne alle P arag raph ie rung  m it -wenigen großen 
R ichtlinien, z. B. über Siedelungs- und B auordnungsfragen, sowie 
über S traßen- und Baufluchtenpläne in ihren  Beziehungen zum 
H eim atbilde auskommen könnte. W as die V erunsta ltung  betrifft, 
so meine ich, daß dem Bedürfnis voll entsprochen w äre, wenn 
man durch A usdehnung der Bestim m ung des A .L .R . auf die 
L andschaft und durch E rstreckung  ihres G eltungsbereiches 
auf das ganze L and die grobe Arerunsta ltung  ausschlösse. Don 

| Ortspolizei- und den Gemeindebehörden m üßte ausschließlich das 
R echt zustehen, die ihnen w ichtig  erscheinenden Angelegenheiten 
durch die H and der R egierung an einer sehr hohen V erw altungs
stelle, etw a bei einem den O berpräsidenten beizugebenden „R ate“ 
anhängig zu machen, der aber auch seinerseits zu Eingriffen, 
gegebenenfalls a posteriori, berech tigt sein sollte. N ur die 
schweren Fälle w ären zu verfolgen. Hierbei könnte m. E. sogar 
die zwangsweise B eseitigung der groben Arerunsta ltung  in F rage 
kommen, wenn schon ein öffentliches In teresse an ästhetischen 
D ingen anerkannt ist. D ieser G esichtspunkt kann es u n te r 
U m ständen sogar erleichtern, den Begriff der groben Arerun- 
s ta ltu n g  in praxi schärfer zu fassen. Zu der A ufstellung von 
O rtsbausta tu ten  sollten die Gemeinden berechtigt bleiben, doch 
m üßten die oberen und obersten Regierungsbehörden in ¡,der 
gekennzeichneten W eise u n ter neuzeitlichen G esichtspunkten 
m itw irken. Die M ithilfe von Privatbestrebungen  is t  im E inklang 
m it den obigen A usführungen w eiter waehzurufen.

Selbst wenn man die jetzigen  Form en des A^erunstaltungs- 
gesetzes für gegenw ärtig  noch notw endig hä lt, so muß man sie 
doch un ter einer fortschreitenden V erständigung  über die G rund
lagen der Heimatpflege immer schneller für entbehrlich halten. 
Ich  m einerseits aber glaube, daß w ir n ich t m ehr zögern dürfen, 
eine M aßregel beiseite zu werfen, die sich als so zweischneidig 
zeigt, und die schon in der gegenw ärtigen Z eit m ehr schaden als 
nützen kann. E ilen w ir also, bevor die günstige Z eit versäum t 
ist, das H eim atschutzgesetz a n s ta tt  rein  formal lieber in seinen 
G rundlagen zu revidieren. Bedenken w ir dabei, daß n ich t n u r 
alte  W erte  täg lich  der V ernichtung anheimfallen, sondern, daß 

I uns auch m it der S törung  des AVerdenden unw iederbringliche 
: K u ltu rw erte  verloren gehen können.

*) Aus dem Ortsbaustatut der Stadt W impfen:
„Das bei AAwputzarbeiten und Hausreparaturen zutage tretende Fachwerk is t in der R egel wieder sichtbar zu machen, wenn es von 

künstlerischer Bedeutung, vom handwerklichen Standpunkte bemerkenswert oder von malerischer W irkung ist.
D ie Baupolizeibehörde kann über die Behandlung des Holzfachwerkes jederzeit Anordnungen erlassen.“
Nur in zweifelhaften Fällen ist eine besondere Kommission zu hören.
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gegen bauliche Verunstaltungen in Stadt und Land (außerhalb dos G esetzes vom 15. Juli 1907)
Die allgemeine Bedeutung der Bestrebungen, die Pflege heimat

licher Bauweise zu fördern und die Erhaltung der Eigenart eines Orts
oder Straßonbildes zu sichern, wie solche in dem Gesetz gegen die 
Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden 
Gegenden vom 15. Juli v. J. ihren Ausdruck gefunden haben, ver
anlaßt uns, darauf hinzuwirken, daß zu den Zwangsmitteln, für deren 
Einführung und Anwendung das genannte Gesetz die Grundlage ge
schaffen hat, als unentbehrliche Ergänzung eine freiwillige Mitarbeit 
m öglichst weiter Kreise an der Erfüllung dieser wichtigen Kultur
aufgabe hinzutritt.

W ir halten es deshalb für angezeigt, im folgenden auf die w esent
lichsten Mißstände hinzuweisen, die es im bürgerlichen und länd
lichen Bauweson dor Gegenwart zu bekämpfen g ilt und zugleich dio 
M ittel und W ege zu bezeichnen, durch welche die Bemühungen einer 
Verunstaltung der Städte, Dörfer und Landschaften vorzubeugon, Er
folg erwarten lassen.

Ein Blick auf die in den letzten Jahrzehnten entstandenen N eu
bauten in Stadt und Land läßt erkennen, daß mit der Zunahme der 
W ohlhabenheit der Bevölkerung und mit der Einführung von N eue
rungen auf dem Gebiet der Baukonstruktionen wie der Herstellung  
von Baustoffen, die infolge dos erleichterten Verkehrs von Unter
nehmern und Händlern schnell über das ganze Land verbreitot werden, 
mehr und mehr die Neigung vorherrschend geworden ist, den W ohn
häusern ein in die Augen fallendes Aeußoro, eine nach landläufiger 
Anschauung moderne Erscheinung zu geben. In diesem Bestreben  
liegt eine Geringschätzung der Ueberlieferung. Früher haute man in 
der Kleinstadt und auf dom Lande nach dem örtlichen Herkommen 
unter dem Einflüsse zünftiger Regeln handwerksmäßig schlicht. So 
entstanden Typen, die als charakteristisch für eine bestimm te Gegend 
angesehen werden und als heimatlich gelten können. Heute sucht 
dagegen der einzelne sich dadurch hervorzutun, daß er das Neueste, 
was er durch Reisen in die großen Städte kennen gelernt hat, oder 
was ihm sein technischer Ratgeber an dor Hand der Vorbildung aus 
jüngst erschienenen Veröffentlichungen zur Auswahl vorschlägt, für 
seine Zwecko verwendet.

D ies hat dazu goführt, daß mit Vorliebe die Formen des Groß
stadthauses auf die Bürgerhäuser der M ittel- und K leinstadt oder gar 
auf ländliche Bauten übertragen werden. D ie Absicht, dem Bauwerk 
ein m öglichst stattliches Aussehen zu geben, wohl auch eine male
rische W irkung zu erzielen, findet dabei in einer Häufung von Mo
tiven aller A rt und in einer Ueberladung mit Architekturglicdorn und 
Zierformen nur zu oft einen jedes gebildete A uge verletzenden A us
druck. Das Bedenkliche einer solchen auf äußeren Schein g e
richteten Bauweise macht sich besonders fühlbar, wenn Bauglieder, 
die für W erkstein gedacht sind, in Zementguß oder Gipsstuck 
nachgeahmt und Schmuckformen von künstlerischer Erfindung und 
Ausführung in fabrikmäßig hergestellten Ersatzstoffen nachgobildet 
werden.

E s g ilt  hierin W andel zu schaffen und wieder anzuknüpfen an 
die gesunde Ueberlieferung früherer Zeit mit dem Ziel, den Bauten 
in mittleren und kleinen Städten ein schlicht bürgerliches Gepräge 
zu geben und auf den Dörfern so zu bauen, wie es das bäuerliche 
Sclbstbewußtsoin, vereint mit weiser Sparsamkeit unter Benutzung  
heimischer Baustoffe und in Anpassung an die Landschaft, ebenso 
praktisch für die wirtschaftlichen Zwecke wie eigenartig und an
sprechend in der äußeren und inneren Erscheinung der ländlichen 
Bauten früher verstanden hat.

Gegenüber den heutigen Verhältnissen is t aber eine Gesundung 
im bürgerlichen und ländlichen Bauwesen nur zu erwarten, wenn der 
Sinn für das Natürliche, sachlich Zweckmäßige und einfach Schöne 
neu geweckt wird und diese Gesinnung in der Vermeidung alles U n
echten und in der Beschränkung dos äußeren Aufwandes an Formen 
und Schmuckmitteln auf das dem einzelnen Hause nach seiner A rt 
und Zweckbestimmung zukommende Maß zur Tat wird. Solche Ge
sinnung wird dann auch zur Erkenntnis führen, daß, wenn jemand ein 
Haus baut, er dabei allgemeine Schünheitsrücksichten zu erfüllen hat 
und mit dem berechtigten W unsche, nach eigenem Geschmack etwas 
Neues, Ansprechendes zu schaffen, die Anpassung an die Umgebung 
zu vereinigen suchen muß, wenn anders er dazu beitragen w ill, daß 
ein bisher einheitlich und charakteristisch gestaltetes Orts- oder 
Straßonbild nicht durch einon fremden Zug entstellt wird oder daß 
bei Bauten in neu angelegten Straßen die Erscheinung des einzelnen 
Hauses sich harmonisch in das ganze Stadtbild einfügt.

Es is t weder notwendig noch auch nur erwünscht, daß dabei nach 
Einheitlichkeit des Stiles gestrebt werde. Entscheidend ist nur eine 
Einheitlichkeit in dem Sinne, daß die gesam ten Bauformen der 
Häuser in der Gliederung und Flächenbehandlung der Umfassungs
wände, in der Umrißlinie und der Ausbildung der Dächer, in ihrem  
Schmuck durch Zierformen und Farbe das Gepräge tragen, das sich 
unter dem Einfluß der örtlichen Verhältnisse, des Klimas und der 
Lobensgewohnheiten bei sachgemäßer Verwendung der einheimischen 
Baustoffe in der ortsüblichen Bearbeitung und Behandlung heraus
gebildet hat.

Die W iederaufnahme alter Stilformen sollte dabei nicht nur an 
A eußerlichkeiten anknüpfen, sondern im Sinne und G eiste der Zeit, 
die diese Formen schuf, für die anders gearteten Bedürfnisse der 
Gegenwart einen entsprechenden stilgem äßen Ausdruck suchen.

W enn in unmittelbarer Anlehnung an ausgeprägt historische Stile  
gebaut wird, sollten nur die besten Beispiele am Orte solbst odor in 
der Um gegend als Vorbilder benutzt, nicht aber Motive und Formon, 
die anderen Landschaften eigentüm lich sind, lediglich wegen ihrer 
architektonischen W irkung an sich verwendet worden.

W enn auch bei der Lösung oiner Aufgabe von höherer künstle
rischer Bedeutung die Beherrschung dor Stilformen als eine unerläß
liche Voraussetzung gelten muß, so erfordert doch unabhängig von 
jeder Stilfrago auch die bescheidenste Bauanlago die Beobachtung der 
G esetze, dio für jedes auf Sachlichkeit und organische Entwicklung 
gerichtetes bauliches Schaffen allgemein gültig sind. Dazu gehört 
vornehmlich eine klare, aus dem Grundriß entwickelte G estaltung des 
Aufbaues, eine maßvolle Gliederung der Außenwände m it sorgfältiger 
Abwägung der Tür- und Fensteröffnungen im Gegensatz zu den g e 
schlossenen Wandflächen, eine einfache Daehbildung mit guten Höhen
verhältnissen und Um rissen und für das Ganze eino feinfühlige maß
volle Anwendung von ornamentalem Schmuck sowie eino wohlüber
legte Abstimmung der Farben je  nach der Eigenart der Baustoffe.

W enn diese Grundsätze beim Bau städtischer W ohnhäuser zur 
Richtschnur zu nehmen sein werden, so dürfen sie im wesentlichen  
auch für alle ländlichen Bauten gelten nur mit erhöhtem Nachdruck 
auf möglichste Schlichtheit in dor Grundrißform und im Aufbau sowie 
auf größte Beschränkung in allen äußoron W irkungsmitteln.

In Vorstädten, die den Ueborgang zur freien Natur bilden, in den 
Straßen der Kleinstädte, sow eit in ihnen das Reihenhaus noch nicht 
vorherrscht, besonders aber auf dem platten Lande müßte der V or
zug, daß ein Haus ringsherum frei errichtet worden kann, stets voll 
gewürdigt werden. A uf einen Einklang mit der nächsten Umgebung 
sollte hier vor allem Rücksicht genommen werden.

Nicht ohne zwingenden Grund dürften dio Häuser m it kahlen 
Brandgiebeln hart an die Nachbargrenzo gestellt werden, sie müßten 
vielmehr, wonn irgend tunlich, mit Bäumen, Sträuchern und Rasen
flächen umgeben werden und, wo es nach dor Himmelsrichtung mög
lich ist, durch Berankung einen natürlichen Schmuck erhalten, der 
um so wirkungsvoller sein wird, jo schlichter und anspruchsloser der 
Bau selbst ist.

E s is t  in hohem Maße erwünscht, beim bauenden Publikum dio 
Erkenntnis zu wocken und zu befestigen, daß ein Straßen-, Stadt- 
und Landschaftsbild, möge es sich auch aus noch so einfachen und 
scheinbar anspruchslosen Teilen zusammonsotzen, ein kulturgeschicht
liches Erbteil ist, dessen W ert erkannt und gewürdigt werden muß, 
daß es im künstlerischen Sinne ein Ganzes bildet, das durch auf
dringliche, unschöne und fremdartige Neubauten ebenso sehr g e
schädigt wird, wie durch Beseitigung w esentlicher Teile dos Vor
handenen.

W enn das Verständnis für diese Fragen in weiteren Kreisen 
herrschend wird, is t bei entsprechender Belehrung und Anregung auch 
zu erwarten, daß der Einzelne sich bemühen wird, so zu bauen, wie 
es nach den vorstehend entwickelten Grundsätzen in Anpassung an 
die örtlichen Verhältnisse natur- und sachgemäß ist.

Um eine Einwirkung in diesem Sinne m it Erfolg auszuübon, 
empfiehlt es sich, den berufenen Organen der Staats-, Provinzial- und 
Ortsbehörden nahozulegen, die bauliche Entwicklung der unter ihrer 
Verwaltung, Aufsicht und Obhut stehenden Ortschaften m it beson
derer Aufmerksamkeit zu verfolgen und neben den durch das G esetz 
vom 15. Juli v. J . gegebenen Maßnahmen eino aufklärende, belehrende 
und anregende Tätigkeit zu entfalten.

A ls geeignete M ittel zu diesem Zweck bezeichnen wir:
1. die V eranstaltung öffentlicher, allgemein verständlicher V orträge  

in Stadt und Land unter Benutzung der einschlägigen Literatur, aus 
der wir beispielsweise nennen:S c h u l t z e - N a u m b u r g , Kulturarbeiten,Mitteilungen des Bundes H e i m a t s c h u t z ,W ie la n d ,  Der Denkmal- und Heim atschutz in der G esetzgebung der Gegenwart,D ie  D e n k m a lp f l e g e ,  berausgegeben von der Schriftleitung des Zentralblattes der Bauverwaltung,R u d o r f ,  Heimatschutz,S o h n r e y ,  W egw eiser für ländliche W ohlfahrts- und Heimatpflege, D e t h l e f s e n ,  D ie Volkskunst, ein Mittel, die Heimatliebe des V olkes neu zu beleben,E n t w ü r f e  zu  B ü r g e r h ä u s e r n  in Trier. Cüln, Minden, Lübeck, D anzig  und Frankfurt a. M. als Ergebnisse von Wettbewerben,E n t w ü r f e  zu l ä n d l i c h e n  u n d  k l e in b ü r g e r l i c h e n  G e b ä u d o n  im Regierungsbezirk Lüneburg, herausgegeben von der Königlichen R egierung  in Lüneburg,D a s  B a n e r n h a u s  im  D e u t s c h e n  R e ic h e  u n d  in  s e i n e n  G r e n z g e b i e t e n ,  herausgegeben vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine,S a m m lu n g  v o n  E n t w ü r f e n  k l e in b ä u e r l i c h e r  G e h ö f t a n l a g e n  für das Königreich Sachsen,K ü h n , Der neuzeitliche Dorfbau,S c h m id t ,  Forstbäuser und ländliche Kleinwohnungen in Sachsen, u . a. m.
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2. Die Bildung von Ortsausschüssen, etwa im Anschluß an schon ! zirken durch die Regierung und in einzelnen Städten durch den Ma- 
bostohende Vereine zur Pflege der Kunst und der Geschichte, au gistrat schon mit gutem Erfolge geschehen ist.
Verschönerungsvoreine u. dergl. D ie Aufgabe solcher A usschüsse ! 4. Die Anregung zum W etteifer in der Errichtung ansprechender, in
würde es sein, den Baulustigen m it Rat und Tat zu helfen. das Ortsbild gut passender Bauten durch die Gewährung von Zuschüssen

3. D ie Ausschreibung von W ettbewerben zur Erlangung von j  zu den Baukosten aus öffentlichen Mitteln, durch Zuerkennung von 
mustergültigen Vorbildern zu Bauentwürfen, w ie es in manchen Be- j  Ehrenpreisen oder durch öffentliche Anerkennung und Belobigung.

Betrachtungen zu dem Schriftsätze: „Berufshezeichnung für diejenigen Architekten und Ingenieure, die die große Staatsprüfung abgelegt haben und in Privatdiensten oder im mittelbaren Staatsdienst stehen“
von Baurat  Clouth

In dem einleitenden Schriftsätze unter dieser Ueberschrift in 
Nr. 5 der W ochenschrift is t  die Behauptung aufgestellt, daß mancher- 
seits gewünscht wird, es solle hinsichtlich der Amtsbezeichnungen 
und Titel überhaupt kein Unterschied bestehen zwischen den beam
teten und den nichtbeamteten Fachgenossen mit gleicher Vorbildung, 
oder es sollo oin solcher Unterschied nur im D ienst, nicht aber im  
privaten Loben vorhanden sein. D iese Behauptung dürfto mannig- 
fachos Erstaunon erweckt haben. W elchen Sinn hat denn oino A m ts
bezeichnung, die in W irklichkeit ein Am t nicht bezeichnet, sondern 
in gleicher W eise auch Privat-Architekten und Ingenieuren gegenüber 
Anwendung findet; eine Amtsbezeichnung kann nurj einem Beamten  
zustoheu. In allen anderen Berufszweigen is t der Beamte von seinem  
nichtbeamteton Fachgenossen durch seinen T itel unterschieden; warum 
sollte also im Baufacho eine solche Unterscheidung nicht ebenso 
selbstverständlich sein?

E s is t daher nicht zu erwarten, daß seitens der b e a m t e t e n  
Fachgenossen der Gedanke einer Verwischung jeden Unterschiedes in 
Am tsbezeichnung und Titel zwischen beamteten und nichtbeamteten 
Fachgenossen für annehmbar befunden wird. Ebensowenig kann für 
sie, die unter den Fachgenossen doch in erster Linie in der A nge
legenheit ihres A m tstitels zuständig sind, der Vorschlag in Frage 
kommen, daß oine Unterscheidung im Titel nur während der D ienst
stunden stattfinden solle. W enn in den Vorschlägen dos Verbandos 
der Architekten- und Ingeuieurvereine aus dem Jahre 1896*) die Ver
leihung des A ssessor- und Referendartitels in Anregung gebracht 
wurde, so goschah es auf das gerechtfertigte Verlangen der beam
teten  Fachgenossen hin, durch ihren Titel in ihrer Eigenschaft als 
Beamte unzweideutig charakterisiert zu sein und nicht etwa aus dom 
Bostreben heraus, einen besser klingenden oder angesohenoron Titel 
zu erlangen. Dazu war der Regiorungsbaum eistertitel viel zu ange
sehen und gern geführt, als daß ein solches Bestreben gerechtfertigt 
gew esen wäre.

Ein etwaiger W unsch eines Teiles der Fachgenossen, den gleichen  
Titel für beamtete und nichtbeamte Fachgenossen zu haben, dürfte 
letzten Endes aber weniger einem Streben nach allgemeiner Gleich
macherei entspringen, als vielmehr darin seine Erklärung finden, daß 
seitens der nichtbeamteten Fachgenossen die Beibehaltung des T itels 
Regierungsbaumeister ohne den Zusatz a. D. gew ünscht wird, während 
auf der anderen Seite den beamteten zunächst ein gleich gern genom
mener Ersatz nicht geboten werden kann; in dieser Hinsicht mag die 
Lösung als die einfachste erscheinen, daß man allen denselben Titel 
gibt; os is t  das aber überhaupt keine Lösung.

W enn nun aber der Grundsatz, daß der Beamte durch seinen Titel 
ohne weiteres als solcher erkennbar sein muß, aufrecht erhalten wird, 
so is t  eine Erfüllung des W unsches der nichtbeamteten Fachgenossen, 
daß der Zusatz a. D. für sie künftig in W egfall kommen möge, so  
l a n g e  n i c h t  m ö g l i c h ,  a ls  d ie  b e a m t e t e n  d e n  R e g ie r u n g s b a u 
m e i s t e r t i t e l  fü h r e n . E s würde mithin darauf ankommen, entweder 
für die nichtbeamteten Facbgenossen eine gänzlich neue Berufsbezeich
nung einzuführen und den beamteten don Regierungsbaumeister zu 
belassen oder umgekehrt den ersteren den Regierungsbaumeister ohne 
das a. D. zu überlassen und den beamteten einen neuen Titel zu geben.

In dem Aufsatze des Herrn Baurat Redlich zu dieser Frage sind 
beide W ege zugleich in Vorschlag gebracht, wodurch der Regierungs
baumeistertitel überhaupt verschwände. E s dürfte das des Guten etwas 
zu viel sein und es wäre zu bedauern, wenn der schöne, so urdeutsche 
und unstreitig mit S tolz geführte Baum eistertitel von dem akademisch 
gebildeten Techniker aufgegeben würde, nachdem so lange mit vieler 
H ingebung und nicht ohne Erfolg für ihn gewirkt worden ist.

Fragen wir uns daher zunächst, wem der Regierungsbaumeister 
von rechtwegen zusteht, so wird jeder Unbefangene zugeben, daß er 
dio gew iesene Standesbozeichnung für die beamteten Fachgenossen  
ist, denn ein Regierungsbaumeister is t ein Baum eister, welcher bei 
der Regierung oder einer wenigstens sonstigen Staatsbehörde beschäf
tig t ist, wie der Gemeindebaumeister ein solcher im Gemoindedienste. 
E s würde demnach logisch richtig sein, den nichtbeamteten Fach- 
gonossen diese Standesbezeichnung überhaupt abzusprechen und dafür 
oine andere zu wählen, sei es „staatlich geprüfter Baum eister“ wie 
sie gemäß § 26 der Prüfungsvorschriften für das Baufach vom

•) Siehe W ochenschrift 1910, S. 215.

1. April 1906 bereits vorhanden ist, sei es „Bauanwalt“ oder eine 
andere. D ieses Verfahren, so logisch os an sich sein m ag, würde 
aber, das kann nicht in Abrede gestellt werden, gegen die nicht
beamteten Fachgenossen außerordentlich unbillig sein und sicher ihren 
Beifall noch weniger finden als der Regierungsbaumeister m it dem Zu
satze a. D. E s läßt sich nicht leugnen, daß an dem Rufe, den der 
Regierungsbaum eistertitel sich erworben hat, die nichtbeamteten Fach
genossen ihr gut Teil V erdienst haben und ihnen daher das B esitz
recht nachträglich billiger W eise nicht kurzer Hand abgosprochen 
werden kann. Indem verdient die geschichtliche Entwicklung des 
Titels ihre Berücksichtigung.

W äre der Baum oistertitel niemals freigegeben worden und jahr
zehntelang schutzlos gegen mißbräuchliche Führung gew esen, ja selbst 
wenn der durch G esetz vom 30. Mai 1908 eingeführte Schutz des Bau
m eistertitels nicht nur oin Provisorium wäre, bei dem man durch die 
vorgesehene endgültige R egelung durch den Bundesrat noch allen M ög
lichkeiten Tür und Tor offen gelassen hätte, so ließe sich Uber die 
Standesbezeichnung „staatlich geprüfter Baum eister“ reden, denn dioser 
wäre der allein rechtmäßige Baumeister. So aber bietet der „staat
lich geprüfte Baum eister“ ebensoviel W orte wie wenig W ert.

N icht viel besser scheint es mir mit dem Vorschläge des „Bau
anw alt“ zu stehen, er wird gleichfalls wenig Zuneigung erwecken, denn 
er bietet als Ersatz für einen wohleinge führten Titel etwas Neues, 
was zunächst niemand sich recht douten könnte und was sich erst im 
Laufe langer Jahre allmählich einführen müßte. Das große Publikum  
würde sich unter Bauanwalt eine Person vorstellen, an die es sich 
wenden kann zur V ertretung in Rechtsstreitigkeiten baulicher Natur, 
nicht aber eine solche, der sie den Entwurf oder die Oberleitung für 
eine große Bauausführung antragen möchte. Ob die Bezeichnung 
Bauanwalt, sobald mit ihr besondere Vorrechte verknüpft werden, 
sich empfiehlt als Zusatz zu dem Baum eistertitel, kann einstweilen  

! unerörtort bleiben, so lange es sich um einen vollw ertigen Ersatz für 
die jetz ige  Standesbezeichnung handelt.

Sollte es daher nicht gelingen, eine geeignete anderweitige Stan
desbezeichnung für die nichtbeamteten Fachgenossen zu finden, so 
bleibt wenn ihnen der Regierungsbaumeister ohne das a. D. gewährt 
werden soll, kein anderer A usw eg, als für die beamteten einen neuen  
Titel einzuführen. Der W eg  hierfür is t  bereits gew iesen durch dio 
erwähnten Vorschläge des Verbandes der Architekten- usw. Vereine 
aus dem Jahre 1896. Nach diesen Vorschlägen würde die Verleihung 
der Titel ohne w esentliche Aenderung des jetz igen  Zustandes einfach 
so erfolgen können, daß entsprechend der Eingabe vom April 1910 
mit der ersten Prüfung der Titel Regierungsbauführer, mit der großen 
Staatsprüfung der Titel Regierungsbaumoister erworben wird und daß, 
wie auch Herr Redlich empfiehlt, diejenigen, welche im Staatsdienste 
beschäftigt werden, zu Regierungs-Baureferendaren und zu Regierungs- 
Bauassessoren bzw. Intendantur-Bauassessoren usw.*) ernannt werden. 
Mag auch das Aufgebon des Regierungsbaum eistertitels manchem der 
jetz igen  beamteten Fachgenossen noch eine Ueberwindung kosten, es 
scheint doch der einzig gangbare W eg  zu sein. U nd in einer H insicht 
wird dieses Opfer einer Anerkennung sicher sein können —  die jüngsten  
der Fachgenossen werden sich schnell m it dem Baureferendar befreundet 
haben, denn dem „Bauführer“ weint in Anbetracht der schönen Frei
heit dieses Titels niemand in dienstlicher Stellung eine Träne nach. 
Aber auch der Jüngsten soll man gedenken, wenn es sich um Stan
desbezeichnungen handelt, die das ganzo Fach bewegen.

W enn hier noch eines letzten Einwurfs gegen den Bauassessor Er
wähnung getan werden darf, der schon vor 16 Jahren wie heute noch 
zu hören ist, daß wir mit dem Regierungsbaum eister eine hochgeach
tete Position einnehmen und mit dem Bauassessor am Ende der 
langen Assessoronroihe marschieren würden, so möge man ruhig die 
Entwicklung abwarten. H at es die ältere Generation fertig gebracht, 
den Regierungsbaumeister zu Ehren und Ansehen zu bringen, welcher 
Grund sollte vorliegen, daß es der jüngeren mit dem Bauassessor 
nicht gelänge? Man gebe ihr nur einen Titel, der nicht jeder miß
bräuchlichen Führung freigegeben is t  und lasse sie nicht wehrlos 
weiterhin solchem Mißbrauch gegenüberstehen, dann wird sie selbst 
sich das Ansehen zu erwerben verstehen, das ihr zukommt. D ieses 
Vertrauen wollen wir uns nicht verkümmern lassen.

*) Vgl. Jahrg. 1910, S. 336'
Für die Schriftleitung verantw ortlich: Baurat M. G u th  in Berlin W. 57, Bülowstr. 35 
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